
Begleitbrief zum Antrag – Flächendeckende T30-Zonen in Biel-Benken 
auf dem kommunalen Strassennetz 

 

Aktuelle Lage in Biel-Benken 

Aktuell gilt in Biel-Benken die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts mit 
50km/h. Das kommunale Netz umfasst hauptsächlich Quartierstrassen, in denen 
zur Tempodrosselung grossflächig der Rechtsvortritt markiert wurde. Bauliche 
verkehrsberuhigende Massnahmen wie Horizontal- und Vertikalversätze 
(Verengungen und Schwellen) kommen nur vereinzelt vor. Die 
Geschwindigkeitsanpassung erfolgt daher nach eigenem Ermessen. 

 

Abschaffung politischer Hürden 

Seit dem 1. Januar 2023 können Gemeinden Tempo-30 Zonen auf dem 
kommunalen Netz ohne Gutachten einführen. Gestützt wird dies durch die 
Anpassung der Signalisationsverordnung SSV und der Verordnung des UVEK über 
T-30-Zonen und Begegnungszonen. Ziel des Bundesrates war es die Einführung 
von Tempo-30-Zonen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Auch haben 
Gemeinden dadurch mehr Handlungsfreiheit, um besser auf lokale Bedürfnisse 
reagieren zu können sowie die Verkehrssicherheit und Lebensqualität in 
Wohnquartieren zu erhöhen. 

Ein Grossteil der Gemeinden im Leimental (BL) haben diese Chance bereits 
genutzt und Tempo-30 Zonen flächendeckend umgesetzt.                  
Übersichtskarte Baselland: 
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Kostenreduktion 

Um die T30-Zonen mit einem minimalen Kostenaufwand einzurichten, bedarf es 
lediglich einer neuen Signalisation. Der Übergang von Hauptstrassen T50 zu T30-
Zonen kann durch das Errichten eines «Tors» mittels Stehle und 
Bodenmarkierung erfolgen. In den Quartieren erinnert eine Bodenmarkierung an 
das Tempolimit. Der Rechtsvortritt wurde bereits grösstenteils umgesetzt. 

 

 

Gutachten / Empfehlungen 

2019 wurde von der Firma Sutter ein Verkehrsgutachten erstellt und im Fazit die 
Einführung von T30 mit baulichen Massnahmen empfohlen. Das Ergebnis der 
dort überprüften Strassen ergab, dass in allen Gebieten von Biel-Benken die 
durchschnittlich gemessene Geschwindigkeit über 30km/h lag. Bereits eine 
Erhöhung der Geschwindigkeit um 5 km/h (z. B. von 30 auf 35 km/h) verlängert 
den Anhalteweg um etwa 22 % (rund 3 m), wobei der Verletzungsgrad beim 
Aufprall eines Fahrzeugs mit einer Person exponentiell zur Geschwindigkeit 
ansteigt. In Wohnquartieren dient der Strassenraum dem Quartiersleben sowie 
der Durchleitung des Verkehrs. Besonders wenn keine Verkehrstrennung durch 
ein Trottoir besteht, benötigen die Verkehrsteilnehmer ein angemessenes Tempo, 
um auf unerwartete Ereignisse rechtzeitig reagieren zu können. Um einen 
quartiersverträglichen Verkehr zu gewährleisten reichen die vorhandenen 
Massnahmen nicht aus. 

Auch die 2025 durch den ständigen Verkehrsausschuss von Biel-Benken 
beauftragte Road Safety Inspection (RSI) durch die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung (bfu) empfiehlt die Einführung von flächendeckenden Tempo-30-
Zonen, sowie den Einbezug von relevanten Hauptachsen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit. 

 


